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Erster Teil: Allgemeine Regelungen  

§ 1 Geltungsbereich  

Die Richtlinie gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
alle Organisationseinheiten der Akademie der Bildenden Künste Nürn-
berg. 

 

Zweiter Teil: Datenschutzrechtliche Zuständigkeiten  

§ 2 Hochschulleitung 

(1) Die Hochschulleitung stellt mit Unterstützung der nachfolgend ge-
nannten Beteiligten sicher, dass die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
erfolgt.  

(2) 1Die Hochschulleitung benennt eine bzw. einen behördlichen Daten-
schutzbeauftragten und dessen Vertretung. 2Für die Benennung ist 
die als Anlage 1 beigefügte Urkunde zu verwenden. 

(3) 1Die Hochschulleitung erarbeitet im Benehmen mit der bzw. dem be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten und der CIO-Runde geeignete Da-
tenschutzvorkehrungen nach Art. 24 Abs. 2 DSGVO. 2Hierzu gehören 
insbesondere Datenschutz-Richtlinien und fachverfahrensspezifische 
Anweisungen an die Beschäftigten. 

§ 3 CIO-Runde 

Die CIO-Runde legt in Abstimmung mit den nach §§ 2 und 4 zuständigen 
Organisationseinheiten  

a) geeignete technische Maßnahmen zum Schutz der zu verarbeitenden 
Daten nach Art. 24 Abs. 1, Art. 25 und Art. 32 DSGVO, 

b) angemessene und spezifische Maßnahmen zum Schutz besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO, Art. 8 Abs. 2 
BayDSG, 

fest. 

§ 4 Fachsachgebiete und Zentrale Einrichtungen 

(1) Die Fachsachgebiete und Zentralen Einrichtungen (hier im Weiteren 
als Organisationseinheiten bezeichnet) tragen für ihren Zuständig-
keitsbereich die Verantwortung für die Beachtung der jeweils maß-
geblichen datenschutzrechtlichen Vorschriften.  

(2) Im Benehmen mit dem behördlichen Datenschutzbeauftragten stellen 
die Organisationseinheiten für ihren Zuständigkeitsbereich sicher, 
dass die Rechte der betroffenen Personen nach Art. 12, Art. 15 bis 
Art. 22 DSGVO sowie die Informationspflichten nach Art. 13 und 
Art. 14 DSGVO erfüllt werden. 

(3) 1Die Personalvertretung gilt als Fachsachgebiet. 2Der besonderen 
Stellung der Personalvertretung ist Rechnung zu tragen. 

(4) Soweit nichts anderes bestimmt ist, führt das Organisationssachge-
biet das Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 DSGVO. 
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§ 5 Behördliche Datenschutzbeauftragte bzw. Behördlicher Datenschutz-
beauftragter 

Ergänzend zu den durch Art. 39 Abs. 1 DSGVO sowie Art. 12 und 24 Abs. 
5 BayDSG zugewiesenen Aufgaben in der Anlage 2 werden der bzw. dem be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten keine weiteren Aufgaben übertragen. 

 

Dritter Teil: Zusammenarbeit 

§ 6 Zusammenarbeit und gegenseitige Information  

(1) 1Die Organisationeinheiten, die CIO-Runde und die bzw. der behörd-
liche Datenschutzbeauftragte arbeiten zur Gewährleistung des Da-
tenschutzes vertrauensvoll zusammen und informieren sich gegensei-
tig. 2Hierzu schaffen sie geeignete Verfahren der kontinuierlichen 
Zusammenarbeit. 3Sie unterrichten die Hochschulleitung über alle 
wesentlichen Vorgänge. 

(2) 1Jede bzw. jeder Beschäftigte meldet seiner bzw. seinem jeweiligen 
Vorgesetzen unverzüglich Verstöße gegen datenschutzrechtliche 
Bestimmungen. 2Die Organisationeinheiten informieren die bzw. den 
behördlichen Datenschutzbeauftragten über den Verstoß. 

 

Vierter Teil: Ablauforganisation  

Abschnitt 1: Allgemeine Grundsätze zur Gewährleistung des Datenschut-
zes 

§ 7 Information der Beschäftigten  

Die Beschäftigten sind durch Richtlinien zum Datenschutz und auf sons-
tige Art und Weise für den Umgang mit personenbezogenen Daten zu sen-
sibilisieren.  

§ 8 Beteiligung der bzw. des behördlichen Datenschutzbeauftragten 

(1) Die bzw. der behördliche Datenschutzbeauftragte wird frühzeitig in 
alle wesentlichen Datenschutzfragen eingebunden und vom Organisa-
tionseinheiten, der CIO-Runde und den Beschäftigten bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben unterstützt.  

(2) Ihr bzw. ihm ist vor dem erstmaligen Einsatz oder einer wesentli-
chen Änderung eines automatisierten Verfahrens, mit dem personen-
bezogene Daten verarbeitet werden, Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben.  

(3) 1Vor dem Einsatz einer Videoüberwachung sind der bzw. dem behörd-
lichen Datenschutzbeauftragten der Zweck, die räumliche Ausdehnung 
und die Dauer der Videoüberwachung, der betroffene Personenkreis, 
die Maßnahmen nach Art. 24 Abs. 2 BayDSG und die vorgesehenen Aus-
wertungen mitzuteilen. 2Ihr bzw. ihm ist Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. 

(4) 1Die bzw. der behördliche Datenschutzbeauftragte ist im Vorfeld 
von Vergabeverfahren und neuer Fachverfahren sowie vor der Be-
schaffung von IT-Hard- und Software zu beteiligen, wenn daten-
schutzrechtlich bedeutsame Anschaffungen geplant werden.  

§ 9 Datenschutzbericht 
1Die bzw. der behördliche Datenschutzbeauftragte erstellt regelmäßig, 
mindestens alle zwei Jahre, einen Bericht zum Datenschutz. 2In diesem 
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sind die in der Hochschule zur Gewährleistung des Datenschutzes einge-
setzten technischen und organisatorischen Maßnahmen darzustellen sowie 
ggf. festgestellte Datenschutzverstöße und Schutzlücken aufzuführen. 
3Der Bericht enthält eine Bewertung, ob die eingesetzten technischen 
und organisatorischen Maßnahmen ausreichend sind, dem Stand der Tech-
nik entsprechen und in welchem Umfang datenschutzrechtliche Risiken 
bestehen. 4Die Ergebnisse des Berichts werden mit der Hochschulleitung 
und den zuständigen Organisationseinheiten erörtert und Verbesserungs-
möglichkeiten geprüft. 5Der Bericht wird nicht veröffentlicht.  

§ 10 Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Verarbei-
tungsverzeichnisses 

(1) Die Organisationseinheiten melden der für die Führung des Verar-
beitungsverzeichnisses zuständigen Organisationseinheit unaufge-
fordert die neu aufgenommenen Verarbeitungstätigkeiten sowie we-
sentliche Änderungen bereits gemeldeter Verarbeitungstätigkeiten. 

(2) 1Die für die Führung des Verarbeitungsverzeichnisses zuständige 
Organisationseinheit übersendet den Fachsachgebieten jährlich eine 
Liste der von diesen gemeldeten Verarbeitungstätigkeiten. 2Die 
Fachsachgebiete prüfen die Liste auf Richtigkeit und Vollständig-
keit, aktualisieren sie und leiten sie der für die Führung des 
Verarbeitungsverzeichnisses zuständigen Organisationseinheit zu. 

 

Abschnitt 2: Gewährleistung besonderer datenschutzrechtlicher Ver-
pflichtungen  

§ 11 Verfahren bei Datenschutzverletzungen nach Art. 33 und Art. 34 
DSGVO 

(1) 1Im Fall einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten im 
Sinne von Art. 4 Nr. 12 DSGVO informiert die jeweilige Organisati-
onseinheit, der die Datenschutzverletzung bekannt geworden ist, 
unverzüglich das Vorfallteam hierüber. 2Das Vorfallteam besteht 
aus der behördlichen Datenschutzbeauftragten bzw. dem behördlichen 
Datenschutzbeauftragten, der bzw. dem Informationssicherheitsbe-
auftragten, dem IT-Sachgebiet, der Kanzlerin bzw. dem Kanzler und 
ihrer/seiner Stellvertretung] sowie der Stabsstelle Datenschutzko-
ordination.  

(2) 1Das Vorfallteam erfasst den Vorfall in der Vorfalldatenbank, 
prüft und bewertet den Vorfall. 2Das Vorfallteam teilt der Hoch-
schulleitung seine Einschätzung mit, ob eine Meldepflicht nach 
Art. 33 DSGVO oder eine Benachrichtigungspflicht nach Art. 34 
DSGVO besteht. 3Die Einschätzung ist schriftlich zu begründen.  

(3) 1Die Hochschulleitung meldet im Einvernehmen mit dem Vorfallteam 
die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich 
dem Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz mit dem 
nach Art. 33 DSGVO vorgegebenen Mindestinhalt, möglichst innerhalb 
einer Frist von 72 Stunden. 2Ist eine Meldung innerhalb von 72 
Stunden nicht möglich, sind die Gründe hierfür zu dokumentieren 
und die Meldung unverzüglich nachzuholen. 3Die Meldung unter-
bleibt, wenn das Vorfallteam nach Abs. 2 der Auffassung ist, dass 
die Voraussetzungen des Art. 33 DSGVO nicht vorliegen. 4Die Gründe 
hierfür sind zu dokumentieren. 5Wenn Daten von oder an die Verant-
wortliche bzw. den Verantwortlichen eines anderen Mitgliedstaates 
übermittelt wurden, sind im Anwendungsbereich der Art. 28 bis 37 
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BayDSG die Informationen nach Art. 33 Abs. 3 DSGVO unverzüglich 
auch an diese bzw. diesen zu melden. 

(4) 1Die Hochschulleitung entscheidet auf der Grundlage der Einschät-
zung des Vorfallteams nach Abs. 2, ob eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die 
persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge 
hat und somit eine Benachrichtigungspflicht nach Art. 34 DSGVO be-
steht. 2Die Benachrichtigung der betroffenen Person erfolgt unver-
züglich durch die Hochschulleitung. 3Unterbleibt eine Benachrich-
tigung nach Art. 34 DSGVO, sind die Gründe hierfür zu dokumentie-
ren.  

(5) Nach Bekanntwerden des Verstoßes leitet das Vorfallteam unverzüg-
lich Abhilfemaßnahme ein.  

§ 12 Auftragsverarbeitung  

(1) 1Die jeweilige Organisationseinheit prüft vor Abschluss eines Ver-
trages über die Auftragsverarbeitung, ob der Auftragsverarbeiter 
hinreichend Garantien dafür bietet, dass geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verar-
beitung im Einklang mit den Anforderungen der DSGVO und den zu ih-
rer Ergänzung erlassenen europäischen, bundes- und landesrechtli-
chen Regelungen erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffenen 
Person gewährleistet wird. 2Hierzu lässt sich die Organisations-
einheit entsprechende Nachweise/Zertifikate vorlegen und holt die 
Stellungnahme der bzw. des behördlichen Datenschutzbeauftragten 
sowie der CIO-Runde ein.  

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Vereinbarungen gemäß Art. 26 DSGVO. 

§ 13 Vertrauliche Meldung von Datenschutzverstößen nach Art. 36 BayDSG 
1Erlangt ein Mitarbeiter von einem Datenschutzverstoß Kenntnis, kann er 
sich jederzeit unmittelbar an die bzw. den behördlichen Datenschutzbe-
auftragten wenden. 2Die bzw. der behördliche Datenschutzbeauftragte be-
handelt die Meldung vertraulich. 3Er darf Tatsachen, die ihm in Aus-
übung seiner Funktion anvertraut wurden, und die Identität der mittei-
lenden Person nicht ohne dessen Einverständnis offenbaren.  

§ 14 Inkrafttreten  

Diese Richtlinie tritt am 15.01.2024 in Kraft. 

 
 


